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[bookmark: _Toc146266844][bookmark: _Toc146269333][bookmark: OLE_LINK1]Erklärungen zum Dokument
Dieses Dokument ist eine Übersetzung in zusammenfassender Form des
Avis de droit
concernant les attributions et responsabilités des communes selon l’art. 6 lit. e, m et o de la Loi valaisanne sur les communes (LCo) dans le domaine énergétique,
welches am 30. August 2023 von Frau Célia Darbellay, Advokatin und Notarin, zuhanden der Antenne région Valais romand erstellt wurde.
Als rechtlich bindendes Dokument gilt einzig und allein das französischsprachige Rechtsgutachten von Frau Célia Darbellay. Diese Übersetzung dient lediglich als ein Ein- und Überblick in das Originaldokument. Detailliere Ausführungen zu den einzelnen Abschnitten finden Sie entsprechend in der französischsprachigen Version.
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I. [bookmark: _Toc146266845][bookmark: _Toc146269334]Einleitung
Dieses Gutachten wurde im Auftrag der Antenne région Valais romand erstellt, um die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten im Bereich der Energieversorgung der Walliser Gemeinden hinsichtlich möglicher Energiemangellagen zu klären. Es hat einen praktischen Schwerpunkt und konzentriert sich auf rechtliche Aspekte, ohne politische Überlegungen einzubeziehen. Technische Details werden anderen Spezialisten überlassen. Aufgrund begrenzter Ressourcen wurden einige Themen nur oberflächlich behandelt. Das Gutachten berücksichtigt neue, kontroverse Aspekte, insbesondere im Walliser Kantonsrecht. Es dient als rechtliche Grundlage für die mögliche Entwicklung von technischen Empfehlungen und Verträgen, die von Praktikern und Spezialisten nach Bedarf angepasst werden können.
II. [bookmark: _Toc146266846][bookmark: _Toc146269335]Fragestellungen
Die von der Antenne région Valais romand gestellten Fragen gliedern sich gemäss dem eingereichten Text wie folgt:
1. Primäre Verantwortung der Gemeinde
· Darlegung der Hauptpflichten und -verantwortlichkeiten, die den Gemeinden nach dem Gemeindegesetz obliegen.
· Spezifische Auslegung der Buchstaben E, M und O von Artikel 6.
2. Unterscheidung zwischen einem Werkvertrag und einem Mandatsvertrag.
· Definition der einzelnen Verträge.
· Wichtigste rechtliche, funktionale und betriebliche Unterschiede.
3. Verantwortung
· Klärung der Haftungshierarchie zwischen Gemeinden und EVU.
· Umstände oder Bedingungen, unter denen jede Partei als verantwortlich angesehen werden könnte.
4. Möglichkeit einer Gemeinde, rechtlich von dieser Verantwortung entbunden zu werden.
· Identifizierung der gesetzlichen Bestimmungen, die eine solche Entlastung ermöglichen.
· Darstellung der Arten von Verträgen oder Vereinbarungen, die diese Verantwortung übertragen oder teilen könnten.
5. Haftung durch Substitution des EVU.
· Darstellung der rechtlichen oder vertraglichen Bedingungen, unter denen ein EVU anstelle der Gemeinde haftbar gemacht werden könnte.
· Beurteilung der Gültigkeit und Wirksamkeit solcher vertraglichen Vereinbarungen.
6. Vorsichtsmassnahmen für eine Gemeinde
· Spezifische Empfehlungen zu Vertragsklauseln, Audits, Kontrollen und Versicherungen, die eine Gemeinde vor dem Versagen eines EVU schützen könnten.
7. Unmittelbare Anfragen von Gemeinden an ihre EVU.
· Liste von Überprüfungen, Fragen und Klarstellungen, die Gemeinden im Hinblick auf potenzielle Probleme sofort an ihre EVU richten sollten.
8. Andere relevante Elemente
· Alle weiteren Informationen oder Perspektiven, die angesichts des bereitgestellten Kontexts relevant sind.
Diese Fragen werden im Anschluss an die dargestellten Entwicklungen in Abschnitt V kurz aufgegriffen.


III. [bookmark: _Toc146266847][bookmark: _Toc146269336][bookmark: _Hlk145945057]Überblick über die geltenden Rechtsrahmen
[bookmark: _Toc146269337][bookmark: _Hlk145945070]Gesetzlicher Rahmen in Bezug auf die Energieversorgung
[bookmark: _Toc146269338]Energieversorgung im Allgemeinen
Die Schweizer Energiepolitik basiert auf der Bundesverfassung und dem Energiegesetz (EnG). Die Verfassung gewährt Kantonen und Bund konkurrierende Kompetenzen im Energiebereich. Im EnG werden diese Grundsätze aufgegriffen und eine Pflicht zur Zusammenarbeit zwischen Bund, Kantonen, Gemeinden und Wirtschaftsorganisationen eingeführt (Art. 4 EnG). Die nationale Energieversorgung obliegt dabei in erster Linie der Energiewirtschaft, inklusive Erzeugung, Speicherung, Übertragung und Verteilung von Energie bis zum Endverbraucher (Artikel 6 EnG). Bund und Kantone müssen jedoch die nötigen Rahmenbedingungen schaffen, um die Energieversorgung im öffentlichen Interesse zu gewährleisten (Artikel 6 Absatz 2 EnG). Eine sichere Energieversorgung erfordert u.a. kontinuierliche Energieverfügbarkeit, Diversifizierung und sichere Versorgungs- und Speichersysteme (Artikel 7 EnG). Bei Gefährdung der Versorgung müssen Bund und Kantone entsprechende Massnahmen ergreifen (Artikel 8 EnG).
Im Wallis sind die Zuständigkeiten für die Energieversorgung im Wesentlichen an die Gemeinden delegiert (Art. 6 lit. m GemG und Art. 10ff. des kantonalen Energiegesetzes - EnG), insbesondere für die Erstellung von Energiekonzepten und den Anschluss an Energieanlagen. Das für Energie zuständige kantonale Departement ist verpflichtet, die Gemeinden bei ihrer Energieplanung und in allen Fragen, die die Energie betreffen, zu beraten (Art. 8 EnG).
[bookmark: _Toc146269339]Stromversorgung
Die Elektrizitätsversorgung unterliegt verschiedenen eidgenössischen und kantonalen Normen. Die Kantone müssen die Versorgungsgebiete der Energieversorgungsunternehmen (EVU) auf ihrem Gebiet festlegen und gegebenenfalls Leistungsverträge abschliessen. Die EVU sind verpflichtet, die Endverbraucher anzuschliessen (Art. 5 des Bundesgesetzes über die Stromversorgung - StromVG) und verschiedene Versorgungsgarantien zu gewährleisten, insbesondere in Bezug auf die Sicherheit, die Leistungsfähigkeit und die Effizienz des Netzes sowie dessen Verbindung mit anderen Netzen (Art. 8 StromVG). Im Falle einer mittel- bis langfristigen Versorgungsgefährdung ist der Bundesrat in Zusammenarbeit mit den Kantonen und Wirtschaftsorganisationen für Massnahmen verantwortlich. Im Kanton Wallis sind diese Anforderungen im kantonalen Gesetz über die Stromversorgung (kStromVG) festgelegt, welches eine Zusammenarbeit zwischen Kanton, Gemeinden, Eigentümern und EVU vorsieht.
Die rechtliche Qualifizierung von Verträgen und die Bestimmung der Rechte und Pflichten der Akteure im Bereich der Stromversorgung sind komplex und umstritten. Die Beziehungen zwischen Endverbrauchern und EVUs im Bereich der Grundversorgung unterliegen dem öffentlichen Recht, während im wettbewerblichen Umfeld die Regeln des Privatrechts gelten. Die Zuständigkeit für den Netzanschluss und die Anschlussgebühren liegt in der Regel bei den Kantonen, obwohl dies im Widerspruch zu Art. 5 Abs. 3 StromVG zu stehen scheint.
In Bezug auf die Beziehungen zwischen Gemeinden und EVU sind vertragliche Ansätze mit allgemeinen Geschäftsbedingungen weit verbreitet, aber ihr verbindlicher Charakter ist umstritten. Trotzdem scheint der vertragliche Ansatz mit der Festlegung allgemeiner Geschäftsbedingungen und der Klärung der Übertragung von Kompetenzen an die EVU aufgrund der Gesetzeslücken weiterhin die bestmögliche Lösung zu sein.
[bookmark: _Toc146269340]Gesetzliche Entwicklungen
Die Frage nach einer Klärung der gegenseitigen Verantwortlichkeiten der verschiedenen Akteure der Energieversorgung stellte sich bei der Ausarbeitung des Gesetzesentwurfs über die Versorgung mit erneuerbaren Energien, der derzeit im Parlament behandelt wird (Botschaft des Bundesrates, BBl 2023 1666 S. 22). Der Bundesrat betont, dass die Energie- und Stromversorgung ein komplexes System mit vielen Akteuren ist und es keine integrale Gesamtverantwortung dafür gibt. Es besteht eine historisch gewachsene Rollenverteilung zwischen der Branche und dem Staat. Die Branche trägt nach wie vor die Hauptverantwortung für die Energie- und Stromversorgung. Dennoch hat der Staat eine gewisse Verantwortung, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten und rechtzeitig die notwendigen Kapazitäten bereitzustellen, falls die Stromversorgung gefährdet ist. Eine Änderung ist im aktuellen Gesetzgebungsprojekt nicht in Sicht. Die Komplexität der Rechtsverhältnisse und der Zuständigkeiten zwischen den verschiedenen Akteuren sowie die mangelnde Anpassungsfähigkeit der neuen, derzeit geltenden Regelungen zur Stromversorgung werden jedoch von der Rechtslehre angemerkt, die darauf hinweist, dass in diesem Bereich die Verantwortlichkeiten unklar sind und eine gesetzliche Klarstellung erforderlich wäre (Föhse Martin, a.a.O., S. 1250).


[bookmark: _Toc146269341]Gesetzlicher Rahmen in Bezug auf die Trinkwasserversorgung und den Umgang mit Abwasser und Abfall
[bookmark: _Toc146269342]Trinkwasser
Die Trinkwasserversorgung ist nach Art. 6 lit. e GemG eine kommunale Aufgabe und die Gemeinden sind verpflichtet, die Versorgung sicherzustellen, um den Bedürfnissen der öffentlichen Dienste und der Privatpersonen gerecht zu werden (Art. 4 der kantonalen Verordnung über die Trinkwasserversorgungsanlagen). Der Gemeinderat ist für die Überwachung der Trinkwasserversorgung verantwortlich und die Gemeinden müssen die Qualität des Wassers, das über öffentliche und private Netze verteilt wird, gewährleisten (Art. 10 der kantonalen Verordnung über die Trinkwasserversorgungsanlagen).
[bookmark: _Toc146269343]Abfall und Abwasser
Auch im Bereich des Umgangs mit Abfall und Abwasser sind die kommunalen Zuständigkeiten durch das kantonale Recht eindeutig festgelegt, insbesondere durch Art. 6 lit. e GemG, Art. 39 des kantonalen Umweltschutzgesetzes und Art. 22ff. des kantonalen Gewässerschutzgesetzes.
[bookmark: _Toc146269344]Delegation von Kompetenzen
Gemeinden können bestimmte Aufgaben und Zuständigkeiten an juristische Personen (hauptsächlich Vereine oder Aktiengesellschaften), die aus einer oder mehreren öffentlichen oder gemischten Körperschaften (öffentliche und private Gesellschafter) bestehen, oder sogar an private Dritte (juristische oder natürliche Personen) übertragen. Solche Weitergaben müssen strengen Bedingungen entsprechen, die von Fall zu Fall variieren und sorgfältig geprüft werden müssen.
Im Allgemeinen erfordert eine gültige Delegation eine klare und ausreichend detaillierte Rechtsgrundlage, die sicherstellt, dass die Aufgabe im öffentlichen Interesse genauso gut erfüllt wird, wie wenn die öffentliche Körperschaft sie selbst übernommen hätte. Ausserdem muss die öffentliche Körperschaft den Beauftragten überwachen. Selbst wenn eine gültige Delegation vorliegt, ist die Gemeinde nicht automatisch von allen Verantwortlichkeiten befreit, insbesondere nicht, wenn Dritte Schäden erleiden, die im Rahmen der Tätigkeit des Beauftragten entstehen.
[bookmark: _Toc146269345]Gesetzlicher Rahmen für Notfallsituationen
Im Falle einer schwerwiegenden Ressourcenknappheit auf Bundesebene greifen Notstandsnormen, darunter das Bundesgesetz über die wirtschaftliche Landesversorgung (LVG). Dieses Gesetz räumt dem Bund und subsidiär den Kantonen erheblichen Handlungsspielraum ein, wenn die Wirtschaft lebenswichtige Güter und Dienstleistungen nicht mehr sicherstellen kann. In diesem Rahmen können verschiedene Verordnungen vom Bundesrat erlassen werden, insbesondere im Bereich der Stromversorgung (Plan OSTRAL). Soweit erforderlich, können Verbote oder Einschränkungen der Nutzung bestimmter Anlagen sowie Abschaltungen oder Kontingentierungen für Grossverbraucher verhängt werden.
Auf kantonaler Ebene (gemäss Artikel 6 lit. o des Gemeindegesetzes) sind die Gemeinden weiterhin für die Ergreifung von Massnahmen zur Behebung von Versorgungsengpässen bei Energie und anderen lebensnotwendigen Gütern verantwortlich. Die Gemeinden sind vorrangig – vor dem Kanton – für die Sicherstellung der Energieversorgung ihrer Bürger verantwortlich. Die direkte Anwendung dieser Bestimmung ist fraglich, da die Bereiche Energie und Elektrizität bereits umfassend durch Bundesrecht geregelt sind.


IV. [bookmark: _Toc146266848][bookmark: _Toc146269346]Anwendung für die Gegebenheiten der Walliser Gemeinden
1. [bookmark: _Toc146269347]Energieversorgung
Die Versorgungssicherheit obliegt in erster Linie der Energiebranche, wobei mehrere Vorbehalte unbedingt zu berücksichtigen sind:
a) Die öffentliche Hand ist für die Rahmenbedingungen der Versorgung zuständig und muss bei langfristigen Bedrohungen Massnahmen ergreifen. Gemeinden sind für Energiekonzepte verantwortlich.
b) Im Bereich der Elektrizität sollten öffentliche Körperschaften ihre Beziehungen zu den EVU klären, indem sie klare Kompetenzübertragungen und schriftliche Verträge einführen.
c) Wenn Gemeinden das Verteilnetz besitzen und dem EVU vermieten, sollen die Beziehungen vertraglich geregelt werden, besonders im Hinblick auf die jeweiligen Verpflichtungen.
d) Ein Ausfall der Energieversorgung kann die Haftung einer Gemeinde in Bezug auf die Erfüllung ihrer anderen Aufgaben beeinflussen.
e) Gemeinden als Endverbraucher müssen Notstandsverpflichtungen erfüllen und Massnahmen für den Fall einer Abschaltung oder Kontingentierung gemäss dem Plan OSTRAL planen, um öffentliche Aufgaben und die Versorgung in Krisensituationen sicherzustellen. Unzureichende Planung kann zur Haftung des Gemeinwesens führen.
[bookmark: _Toc146269348]Trinkwasserversorgung - Abfall- und Abwasserbewirtschaftung
Die Aufgaben der Trinkwasserversorgung sowie der Abfall- und Abwasserentsorgung liegen in der Verantwortung der Gemeinden. Delegierungen in diesen Bereichen müssen bestimmte Anforderungen erfüllen (gesetzliche Grundlage, öffentliches Interesse, Aufsicht) und entbinden die Gemeinden nicht ohne weiteres von ihrer Verantwortung im Zusammenhang mit der Erfüllung der übertragenen Aufgaben.
[bookmark: _Toc146269349]Verantwortung der Gemeinden
Die Kompetenzzuweisungen aus Art. 6 GemG sind für die Gemeindebehörden verbindlich. Diese Befugnisse sind grundsätzlich nicht subsidiär, dispositiv oder konkurrierend zu denen des Kantons. Jede Gemeindeexekutive kann daher aufgefordert werden, über die im Zusammenhang mit diesen Befugnissen getroffenen Massnahmen Rechenschaft abzulegen.
Eine Verpflichtung zur finanziellen Wiedergutmachung im Falle eines Schadens, der durch die Verletzung einer Schutznorm im Sinne von Art. 89 GemG und des kantonalen Gesetzes über die Verantwortlichkeit der öffentlichen Gemeinwesen und ihrer Bediensteten verursacht wurde, bleibt ebenfalls möglich, wenn die Bedingungen, die die Verantwortlichkeit des öffentlichen Gemeinwesens regeln, erfüllt sind ((Zufferey Jean-Baptiste/Dubey Jacques, a.a.O., S. 587).
Darüber hinaus können Gemeinden nach den Regeln des Privatrechts für Schäden haftbar gemacht werden, die Dritte im Rahmen bestimmter Aufgaben erlitten haben.


V. [bookmark: _Toc146266849][bookmark: _Toc146269350]Fazit – Beantwortung der gestellten Fragen
1. Hauptverantwortung der Gemeinde
In den hier behandelten Bereichen haben die Gemeinden die primäre Verantwortung:
· Bei der Energieversorgung: Die Planung und Anpassung der Versorgungsrahmenbedingungen und Energiekonzepte, einschliesslich der Anschlussbedingungen für Anlagen, sowie die Ergreifung der erforderlichen Massnahmen in Absprache mit dem Kanton und der Energiebranche zur Sicherstellung der Produktions-, Netz- und Speicherkapazitäten;
· Bei der Stromversorgung: Abschluss der verschiedenen Verträge, um die Verpflichtungen jeder Partei angesichts der aktuellen Rechtsunsicherheit zu klären, unabhängig davon, ob die Gemeinde als öffentliche Körperschaft, Netzeigentümerin oder Endverbraucherin auftritt. In diesen Verträgen müssen die von jeder Partei in den verschiedenen anwendbaren Fällen erwarteten Leistungen genau definiert werden. Die vom VSE herausgegebenen Muster können als Grundlage dienen, sofern sie anwendbar sind.
· Beim Trinkwasser: Die Gemeinden müssen für eine ausreichende Versorgung mit Trinkwasser sorgen, um den Bedarf der öffentlichen Dienste und der Privatpersonen zu decken, und die Qualität des gelieferten Wassers überwachen. Kompetenzdelegationen sind unter Einhaltung bestimmter Bedingungen denkbar.
· Bei der Abfall- und Abwasserbehandlung: Die Gemeinden müssen die Abfall- und Abwasserbehandlung gemäss den geltenden Normen des Umweltrechts sicherstellen. Kompetenzdelegationen sind unter Einhaltung bestimmter Bedingungen denkbar.
· In Krisensituationen: Die Gemeinden müssen als Endverbraucher für die Energieversorgung und die Antizipation möglicher Massnahmen des Plans OSTRAL sorgen. Sie haben auch eine allgemeine Verantwortung für die Notfallplanung auf der Grundlage von Art. 6 GemG und eine besondere Verantwortung im Rahmen der verschiedenen öffentlichen Aufgaben, die ihnen obliegen und deren Fortführung sie in grösstmöglichem Umfang sicherstellen können müssen.
2. Unterscheidung zwischen einem Werkvertrag und einem Mandatsvertrag
Obwohl diese Unterscheidung eher zum Privatrecht gehört und im vorliegenden Fall nicht direkt anwendbar ist, ergibt es Sinn, für die Verfassung von Verträgen auf die grundlegende Unterscheidung hinzuweisen. Es geht darum, zwischen der Ergebnispflicht des Auftragnehmers (der EVU ist in diesem Fall verpflichtet, das erwartete Ergebnis unabhängig von den Umständen zu liefern) oder der reinen "Mittel"-Pflicht (der EVU muss die möglichen Anstrengungen unternehmen, um das erwartete Ergebnis zu erreichen) zu unterscheiden. Die Art der Verpflichtung (Ergebnis oder Mittel) muss in den zwischen den verschiedenen Akteuren zu errichtenden Verträgen klar hervorgehen.
3. Endverantwortung –- Hierarchie zwischen Gemeinden und EVU
Die Verantwortlichkeiten der Gemeinden wurden oben unter Punkt 1 dargelegt. Die Verantwortlichkeiten der EVU ergeben sich aus dem Gesetz, im Bereich der Elektrizität insbesondere aus dem StromVG (Anschlusspflicht der Endverbraucher im Versorgungsgebiet, Pflicht zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit im Bereich Elektrizität), sowie aus allfälligen Leistungsverträgen, die mit den Gemeinden abgeschlossen wurden. Die Aufgaben, die dem EVU nicht spezifisch durch Gesetz oder Vertrag zugewiesen sind, bleiben bei den Gemeinwesen, im Falle des Kantons Wallis bei den Gemeinden.
4. Möglichkeit einer Gemeinde, sich rechtlich von dieser Verantwortung zu entlasten
Die Gemeinden können sich der oben genannten Verantwortung nicht entledigen. Sie können die Risiken begrenzen, indem sie die von den EVU erwarteten Leistungen, die über die gesetzlichen Verpflichtungen gemäss StromVG hinausgehen, klären und unter Einhaltung der damit verbundenen Formalitäten Kompetenzdelegationen vornehmen. Sie können auch Schäden verhindern, indem sie alle erforderlichen Massnahmen zur Prävention und Antizipation von Notsituationen ergreifen, um die ordnungsgemässe Erfüllung der öffentlichen Aufgaben zu gewährleisten.
5. Haftung durch Substitution des EVU
Die EVU müssen die ihnen durch die Elektrizitätsgesetzgebung auferlegten Verpflichtungen in ihrem Versorgungsgebiet sicherstellen. Wenn die Gemeinden die Aufgaben der EVU auf andere Bereiche ausdehnen wollen, müssen sie genaue Vereinbarungen mit ordnungsgemässen Kompetenzübertragungen treffen, wenn es sich um die Übertragung öffentlicher Aufgaben handelt. Selbst in diesem Fall sind sie nicht von allen ihren Pflichten, insbesondere der Aufsicht, entbunden.
6. Vorkehrungen für eine Gemeinde
Die Vorkehrungen für Gemeinden umfassen unter anderem die folgenden Elemente, die überprüft werden müssen:
Energieversorgung, auch in Notsituationen
a) Sicherstellen, dass die Energiekonzepte gemäss den kantonalen Bestimmungen erstellt werden und die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Akteuren (EVU, Kanton) in diesen Fragen umgesetzt wird;
b) Überprüfen, ob die Aufgaben der EVU im Bereich der Stromversorgung (Art. 8 StromVG) ausreichend bestimmt sind; falls nötig, Leistungsaufträge erstellen (Art. 5 StromVG);
c) Prüfen, ob den EVU über Art. 8 StromVG hinausgehende Aufgaben übertragen wurden; falls ja, prüfen, ob diese in hinreichend bestimmten Leistungsaufträgen oder anderen Verträgen geregelt sind und ob die erforderlichen Kompetenzdelegationen vorgenommen wurden; zudem die entsprechenden Überwachungsinstrumente prüfen;
d) Die Rechtsbeziehungen zwischen den Gemeinden als Endverbraucher und den EVU gesondert behandeln und prüfen, ob diese in hinreichend bestimmten Verträgen geregelt sind, insbesondere hinsichtlich der Pflichten des EVU;
e) Falls die Gemeinden Eigentümer der Verteilnetze sind, prüfen, ob die Bereitstellung des Netzes an den EVU durch eine Entscheidung oder Konzession geregelt ist, welche die Bedingungen und Verantwortlichkeiten regelt;
f) Massnahmen im Falle einer Abschaltung oder Kontingentierung antizipieren, indem Infrastruktur und elektrische Anlagen, Risiken eines Stromausfalls und Probleme bei der Wiederinbetriebnahme der Anlagen sowie Energiesparmöglichkeiten geprüft werden; antizipieren, inwieweit die Erfüllung der öffentlichen Aufgaben im Falle von Versorgungsengpässen gefährdet sein könnte und wie damit umgegangen werden kann; die erforderlichen Aktionspläne erstellen.
Trinkwasserversorgung, Abwasseraufbereitung und Abfallentsorgung, auch in Notsituationen
a) Überprüfen der Überwachungsverfahren für die Qualität und Quantität von Trinkwasser; Erstellen von Notfallplänen für den Fall, dass die Energieversorgung unterbrochen wird, die für die ordnungsgemässe Erfüllung der Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem angemessenen Umgang von Abwasser und Abfall erforderlich ist;
b) Falls Delegierungen an gemischte oder private Einrichtungen vorgesehen sind, ist zu überprüfen, ob diese Delegierungen die erforderlichen Bedingungen erfüllen und ob Überwachungsprotokolle vorhanden sind.
7. Sofortige Interpellationen der Gemeinden an ihre EVU
Siehe Punkt 6 oben
8. Weitere relevante Punkte
Wichtig ist festzuhalten, dass alle oben genannten Elemente eine gute Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure erfordern, zumal die Thematik komplex und Gegenstand einer relativ wenig entwickelten Rechtsprechung sowie Kontroversen in der Doktrin ist. Gemäss den Ausführungsbestimmungen zum Energiegesetz ist das kantonale Energiedepartement auch verpflichtet, die Gemeinden bei ihrer Energieplanung und in allen Energiefragen zu beraten (Art. 8 EnG).
// Mit der Unterstützung der Antenne Région Valais romand, des Vereins Region Oberwallis, des Verbands der Walliser Gemeinden und der HES-SO
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